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Mitteilungspflichten und Meldepflichten im EEG

Mitteilungspflichten 
gegenüber dem 

Netzbetreiber oder 
ÜNB 

Meldung der Anlage 
an die 

Bundesnetzagentur 
(BNetzA) 
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Mitteilungspflichten

Mitteilung der erforderlichen Daten für den bundesweiten
Belastungsausgleich = Basisangaben zur Anlage

Kalenderjahresmeldung bis zum 28. Februar eines Jahres
→ Fälligkeitsbestimmung nach dem EEG2017
Mitteilungspflichten bei der EEG-Umlage
→ Verstoß bei Eigenversorgern oder sonstigem
Letztverbrauch kann zur Erhöhung der EEG-Umlage
führen

4 / 21



Arbeits-
ergebnisse der
Clearingstelle

EEG

Dr. Beatrice
Brunner

Einführung

Empfehlung
2016/32
Vergütungs-
verringerung
Zeitraum
Fristbeginn

Neue
Rechtslage

Weitere
Verfahren
EmpfV
2017/37
§ 52 Absatz 3
Nummer 1
EEG 2017
Verjährung

Mitteilungspflichten

Mitteilung der erforderlichen Daten für den bundesweiten
Belastungsausgleich = Basisangaben zur Anlage
Kalenderjahresmeldung bis zum 28. Februar eines Jahres
→ Fälligkeitsbestimmung nach dem EEG2017

Mitteilungspflichten bei der EEG-Umlage
→ Verstoß bei Eigenversorgern oder sonstigem
Letztverbrauch kann zur Erhöhung der EEG-Umlage
führen

4 / 21



Arbeits-
ergebnisse der
Clearingstelle

EEG

Dr. Beatrice
Brunner

Einführung

Empfehlung
2016/32
Vergütungs-
verringerung
Zeitraum
Fristbeginn

Neue
Rechtslage

Weitere
Verfahren
EmpfV
2017/37
§ 52 Absatz 3
Nummer 1
EEG 2017
Verjährung

Mitteilungspflichten

Mitteilung der erforderlichen Daten für den bundesweiten
Belastungsausgleich = Basisangaben zur Anlage
Kalenderjahresmeldung bis zum 28. Februar eines Jahres
→ Fälligkeitsbestimmung nach dem EEG2017
Mitteilungspflichten bei der EEG-Umlage
→ Verstoß bei Eigenversorgern oder sonstigem
Letztverbrauch kann zur Erhöhung der EEG-Umlage
führen

4 / 21



Arbeits-
ergebnisse der
Clearingstelle

EEG

Dr. Beatrice
Brunner

Einführung

Empfehlung
2016/32
Vergütungs-
verringerung
Zeitraum
Fristbeginn

Neue
Rechtslage

Weitere
Verfahren
EmpfV
2017/37
§ 52 Absatz 3
Nummer 1
EEG 2017
Verjährung

Meldung von Anlagen an die Bundesnetzagentur

EEG 2009: PV-Meldeportal (Vergütungsvoraussetzung)

EEG 2012: PV-Meldeportal → andernfalls Verringerung
auf Marktwert; ferner Meldung von Biogasanlagen bei
Flexprämie
EEG 2014: PV-Meldeportal und Anlagenregister →
andernfalls Verringerung auf null
Achtung: ggf. nur Verringerung um 20% nach § 100
Abs. 1 Satz 5 – 7 und Abs. 2 Satz 2 EEG2017
EEG 2017: PV-Meldeportal, Anlagenregister und Markt-
stammdatenregister → andernfalls Verringerung um 20%
Strittig: Auslegung und Anwendung von § 52 Abs. 3 Nr. 3
EEG 2017

Vgl. auch FAQ unter https://www.clearingstelle-eeg.de/beitrag/3603
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Empfehlung 2016/32 – AnlRegV und EEG2014

Verringerung von Zahlungsansprüchen bei Meldeverstößen
(verschiedene Konstellationen)

Änderung der installierten Leistung bei Bestandsanlagen
(IBN vor 01.08.14) nach dem 31.07.14 und Meldepflicht

Neuanlagen (IBN ab dem 01.08.14) und Meldepflichten
Informationspflicht des NB und Auswirkung auf die Ver-
gütungsverringerung
Zeitlicher Umfang der Vergütungsverringerung
Beginn der Fristen nach der AnlRegV

https://www.clearingstelle-eeg.de/empfv/2016/32
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Empfehlung 2016/32 – AnlRegV und EEG2014
Meldung von Anlagen

t 

1. August 2014 

AnlRegV 
EEG 2014 

Keine Meldepflicht vor 
dem 1. August 2014 
(ausgenommen Solar-
anlagen) 

Bestandsanlagen   Neuanlagen   

Erstmalige Meldepflicht 

Alle 
Neuanlagen 
spät. 3 Wochen 
nach IBN 
 
 
 
 
 

Bestandsanlagen, wenn 
nach dem 31. Juli 2014:  
• installierte Leistung 
geändert wird, 
• WKA ertüchtigt wird 
• erhöhte Anfangs-
vergütung für WEA 
verlängert wird, 
• ….. 
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Empfehlung 2016/32 – AnlRegV und EEG2014

Frage war u. a.: Reduziert sich die Vergütung für Bestandsanlagen, wenn die

installierte Leistung verringert und die Anlage im AnlReg nicht gemeldet wird ?

01.08.2014 Installierte Leistung wird verändert (erhöht 
oder verringert) 

IBN vor dem 
01.08.2014 

Registrierungspflicht nach § 6 Abs. 1 Nr. 1 
AnlRegV   

Rechtsfolge bei Meldeverstoß:  
Vergütungsverringerung (§ 25 Abs. 1 Satz 1 
Nr. 1 EEG 2014 bzw. §§ 100 Abs. 1 Satz 5 bis 
7, 52 Abs. 3 Nr. 1 EEG 2017) 
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Empfehlung 2016/32 – AnlRegV und EEG2014
Meldeverstöße bei Bestandsanlagen

Frage war: Reduziert sich die Vergütung für Bestandsanlagen, wenn die

installierte Leistung verringert und die Anlage im AnlReg nicht gemeldet wird ?

Antwort: Ja

Änderung der installierten Leistung führt zur erstmaligen
Registrierungspflicht
=⇒ ein Meldeverstoß führt zur Vergütungsverringerung

https://www.clearingstelle-eeg.de/empfv/2016/32
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Empfehlung 2016/32 – AnlRegV und EEG2014
Meldeverstöße bei Bestandsanlagen

Gründe:

Wortlaut (§ 25 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 EEG2014): erstmalige
Meldepflicht für Bestandsanlagen nach § 6 AnlRegV

Systematik: § 25 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 EEG2014 bezieht
sich auf die Pflicht zur erstmaligen Registrierung; Nr. 2
bezieht sich auf bereits „registrierte Anlagen“
Sinn und Zweck der Regelung: hohe Datenqualität des
AnlReg; Gleichbehandlung aller Anlagen bei erstmaliger
Registrierungspflicht unterschiedslos
Entsprechendes gilt für die erstmalige Inanspruchnahme
der Flex-Prämie oder Verlängerung der erhöhten
Anfangsvergütung
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Empfehlung 2016/32 – AnlRegV und EEG2014

Neuanlagen

Neuanlagen (IBN ab dem 01.08.14) sind spätestens
innerhalb von 3 Wochen nach der IBN in das AnlReg zu
melden

Ein Meldeverstoß führt zur Vergütungsverringerung
Keine Auswirkung etwaiger Informationspflichtverletzung
des Netzbetreibers; entsprechendes gilt bei
Bestandsanlagen; ggf. können Schadensersatzansprüche
entstehen

https://www.clearingstelle-eeg.de/empfv/2016/32
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Bestandsanlagen; ggf. können Schadensersatzansprüche
entstehen

https://www.clearingstelle-eeg.de/empfv/2016/32
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Frage war: Reduziert sich der gesetzliche Zahlungsanspruch erst nach Ablauf der

jeweiligen Meldefrist, wenn diese überschritten wurde ?

t 

Meldepflichtiges 
Ereignis 

Ablauf der Meldefrist  Meldung der Anlage 

Lesart 2: 
Vergütungsverringerung ab 
dem Tag des Ablaufs der 
Meldefrist? 

Lesart 1:  
Vergütungsverringerung ab dem Tag der Meldepflicht bei 
einem Meldeverstoβ? 
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Antwort: Nein
Die Zahlungsverringerung tritt nicht erst ab dem Zeitpunkt
ein, an dem die durch die AnlRegV für die jeweilige Meldung
vorgesehene Frist fruchtlos verstrichen ist, sondern für den
gesamten Zeitraum ab Eintritt des meldepflichtigen
Ereignisses, in dem die Meldung nicht vorlag. Dies schließt den
Fristlauf ein.

https://www.clearingstelle-eeg.de/empfv/2016/32
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Gründe:

Wortlaut: „solange. . . nicht übermittelt haben“, denn die
Meldepflicht beginnt ab dem Ereignis, das die Meldepflicht
auslöst; daher ist der gesamte Meldezeitraum erfasst

Systematik: Einhalten der Meldefrist ist materiell-recht-
liche Voraussetzung
Gesetzesbegründung: Daten müssen fristgemäß übermit-
telt werden

https://www.clearingstelle-eeg.de/empfv/2016/32
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Empfehlung 2016/32 – AnlRegV und EEG2014

Meldefristen nach der AnlRegV
3 Wochen nach der Inbetriebnahme

3 Wochen nach der Änderung (wenn Änderungen
vorgenommen worden sind) =⇒ die Frist beginnt mit
Abschluss der Änderung (diesbzgl. kann eine
Wiederinbetriebsetzung erforderlich sein)
3 Wochen vor der geplanten Inanspruchnahme der
Flexprämie
3 Monate nach der Verlängerung der erhöhten
Anfangsvergütung (Windenergieanlagen)
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Änderungen durch die neue Rechtslage

Grundsatz
Meldeverstöße führen auch nach neuer Rechtslage zur
Vergütungsverringerung

dies gilt v. a. auch für erstmalige Registrierungspflichten
von Neu- und Bestandsanlagen nach der MaStRV
Aber Umfang der Vergütungsverringerung streitig: ggf.
Anwendbarkeit der Übergangsvorschriften (§ 100 Abs.
Satz 5 – 7 und Abs. 2 Satz 2 EEG2017)

Abmilderung der Sanktion

§ 52 Abs. 3 Nr. 1 EEG2017: Reduzierung um 20% statt auf null
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Laufendes Empfehlungsverfahren 2017/37 –
AnlRegV und EEG2014/EEG2017

Fragen sind u. a.:
Sind bei der BNetzA nach § 33i EEG 2012 gemeldete
Biomasseanlagen (Flex-Prämie) bereits „registrierte
Anlagen“ ?
Auf welche Anlagen sind die Übergangsbestimmungen in
§ 100 Abs. 1 Satz 5 – 7, Abs. 2 Satz 2 EEG2017 zur
rückwirkenden Anwendbarkeit der abgemilderten
Vergütungsreduzierung anwendbar ?
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Anwendbarkeit und Auslegung von
§ 52 Abs. 3 Nr. 1 EEG 2017 (20%-Verringerung)

Wie ist die Regelung zu verstehen ?

t 

Ablauf der 
Meldefrist 

Kalenderjahres-
mitteilung  am 
19.01.2018  
(bis 28.02.2018 
möglich) 

Inbetrieb-
nahme am 
16.06.2017 

Meldung 
der Anlage 

Vergütungsverringerung bis zur Jahresmeldung 
1. auf null (um 100%) 
2. um 20%? 

Verringerung 
um 20% 

Volle 
Vergütung 
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Anwendbarkeit und Auslegung von
§ 52 Abs. 3 Nr. 1 EEG 2017 (20%-Verringerung)

Wie ist die Regelung zu verstehen ?

Ansicht 1: 20%-Verringerung erst ab dem Zeitpunkt der
fristgemäß übermittelten Jahresmeldung; zwischen
Inbetriebnahme und Jahresmeldung verringert sich der
Zahlungsanspruch auf null.
Ansicht 2: Die Verringerung um 20% tritt rückwirkend ab
Inbetriebnahme ein, wenn die Jahresmeldung fristgemäß
(bis 28. Februar) erfolgt ist.

Voraussichtlich wird ein Hinweisverfahren zu dieser Rechtsfrage
eingeleitet.
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Rückforderung und Verjährung

Votumsverfahren zu Rückforderungsansprüchen (bei fehlerhaft
abgerechneten Mengen) und Anwendbarkeit der kurzen
Verjährung auf Bestandsanlagen (IBN vor dem 01.01.2012)

tIBN am 
01.09.2009
EEG 2009

2016: 
Rückforderung
im Jahr 2016
→ Verjährung?

Lesart 2: 
Es gilt (nach wie vor) die dreijährige Verjährung nach dem BGB für 
Bestandsanlagen?

Lesart 1: 
Ab dem EEG 2012 gilt die kurze zweijährige Verjährung nach dem 
EEG für alle Stromeinspeisungen und darauf geleisteter 
Zahlungen (auf für Bestandsanlagen)?

EEG 2012 2013: 
Zuvielzahlungen 
auf Strommengen 
im Jahre 2013
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Kontakt

Dr. Beatrice Brunner
– Mitglied der Clearingstelle EEG –

Clearingstelle EEG
Charlottenstraße 65

10117 Berlin
Tel. 030 2061416 – 0
Fax 030 2061416 – 79

post@clearingstelle-eeg.de

https://www.clearingstelle-eeg.de
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